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Presseinformation 

„Enorme Zusatzbelastung für Kunden und Betriebe“ 
 
Handwerkskammer und Friseurinnungen fordern praktikable 
Lösungen bei Testvorgaben in Kreisen mit 100er-Inzidenz 
 
Freiburg. Die seit Kurzem geltende aktualisierte Coronaverordnung des 

Landes sorgt bei vielen Friseurbetrieben für große Herausforderungen und 

Verunsicherung. Das berichten die Handwerkskammer Freiburg und die 

Friseurinnungen im Kammerbezirk. Seit 19. April müssen Kundinnen und 

Kunden in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 beim 5 

Friseurbesuch einen Nachweis über einen tagesaktuellen negativen COVID-

19-Schnelltests, eine Impfdokumentation oder eine überstandene Infektion 

im Sinne des § 4a vorlegen. „Dass die Tests laut Sozialministerium in 

offiziellen Teststellen oder Testzentren vorgenommen werden müssen, 

bedeutet für Kunden und Betriebe eine enorme Zusatzbelastung“, berichtet 10 

Kammerpräsident Johannes Ullrich. 

 

Viele der knapp 1.300 Betriebe im Kammerbezirk melden, dass Kunden ihre 

Termine deshalb absagen oder diese verstreichen lassen. „Zudem beantworten 

wir über unsere Corona-Hotline unzählige Fragen zu diesem Themenblock“, 15 

berichtet Ullrich. Die Friseurinnungen und die Kammer fordern vor diesem 

Hintergrund ein klares und einfaches System mit praktikablen Lösungen. 

„Warum kann ein Betrieb, der bereits eine Testinfrastruktur für seine 

Beschäftigten vorweisen kann, seinen Kunden beispielsweise keine Tests 

anbieten?“ fragt Ullrich. „Die Friseure sind ein Gesundheitshandwerk und 20 

bringen Erfahrung in medizinischen Fragen mit. Zudem gibt es in den Betrieben 

mittlerweile - wie in vielen anderen Bereichen des Handwerks auch – oftmals 

medizinisch geschultes Personal, das Schnelltests durchführen kann.“ Dies 

sollte man nutzen. Zudem sei mittlerweile seit vielen Monaten klar: In den 

Friseurbetrieben gelten hohe Hygienestandards, die flächendeckend 25 

umgesetzt werden. 

 

Zudem kritisieren die Handwerksvertreterinnen und -vertreter die aus ihrer 

Sicht zu niedrige Impfpriorisierung der Friseure. Viele Gesundheitshandwerke 

wie Optiker oder Hörgeräteakustiker würden bereits priorisiert behandelt. 30 

Friseure können sich hingegen nur impfen lassen, wenn sie regelmäßig in 

Kontakt mit Risikogruppen stehen, etwa in Altenheimen. „Das ist nicht 

nachvollziehbar“, erklären die Innungsobermeisterinnen und -obermeister. 

„Unsere Friseure haben regelmäßigen engen Kundenkontakt und sollten daher 

wie andere Gesundheitsberufe behandelt werden.“ 35 
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Insgesamt sind im Kammerbezirk Freiburg 1.273 Friseurbetriebe gemeldet. 

Davon entfallen auf den Stadtkreis Freiburg 205 Betriebe, auf den Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald 259, auf den Landkreis Emmendingen 161, auf den 

Ortenaukreis 406 und auf den Landkreis Lörrach 242 Betriebe. Viele der 40 

Betriebe sind in den fünf Friseurinnungen Freiburg – Breisgau-

Hochschwarzwald (Obermeisterin Sabine Becker), Emmendingen 

(Obermeisterin Sabine Reinbold), Markgräflerland (Obermeisterin Silvia 

Schmeißer), Ortenau (Obermeisterin Heike Hartmann) und Lörrach 

(Obermeister Peter Hauth) organisiert. 45 


